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Wien, 25. Juni 2019 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Erwin Preiner, Kolleginnen und Kollegen haben am 

25.04.2019 unter der Nr. 3432/J an die Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus 

eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Schulmilch gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2:  

 Wie viele Schulen in Österreich nehmen am Schulmilchprogramm teil – aufgelistet nach 

Pflichtschulen und Bundesland? 

 Wie viele Kindergärten nehmen am Schulmilchprogramm teil- aufgelistet nach 

Bundesland? 

 

Die Daten betreffend Anzahl der teilnehmenden Einrichtungen je Bundesland für die 

Schuljahre 2015/2016, 2016/2017 und 2017/2018 sind aus dieser Tabelle ersichtlich: 
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Quelle: AMA 

Die Daten betreffend Anzahl der teilnehmenden Kindergärten je Bundesland für die 

Schuljahre 2015/2016, 2016/2017 und 2017/2018 sind aus folgender Tabelle ersichtlich: 

 
Quelle: AMA 

Zu den Fragen 3 und 4:  

 Wie hoch ist die EU-Förderung je Kind? 

 Wie hoch sind die jährlich durch die AMA ausgezahlten Fördermittel? 

Die Höhe der Beihilfe kann je Produktkategorie und je 100 kg angegeben werden. Eine 

Aufschlüsselung je Kind ist nicht möglich. Die Höhe der Beihilfe je Produktkategorie ist aus 

nachstehender Tabelle ersichtlich: 

 
Quelle: AMA 

Die Gewährung der Beihilfe ist höchstens für 250 Milliliter bzw. Gramm Schulmilcherzeugnis 

je Kind und Öffnungstag möglich. 
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Die jährlich durch die Agrarmarkt Austria ausgezahlten Fördermittel sind aus der folgenden 

Tabelle ersichtlich: 

 
Quelle: AMA 

Zu den Fragen 5 bis 7:  

 Wie viele Beihilfenempfänger gibt es in Österreich? 

 Wie viele Beihilfenempfänger gibt es in den einzelnen Bundesländern? 

 Welche Betriebe sind dies? 

Die Anzahl der Beihilfenempfängerinnen und Beihilfenempfänger in den Schuljahren 

2015/2016, 2016/2017 sowie 2017/2018 in ganz Österreich sowie nach Bundesländern ergibt 

sich aus der folgenden Tabelle: 

 
Quelle: AMA 

Bei den Beihilfeempfängerinnen und Beihilfenempfängern handelt es sich um 

landwirtschaftliche Betriebe, Molkereien und Händlerinnen und Händler. 

Zur Frage 8:  

 Wer kontrolliert die erlaubte, zugesetzte Zuckermenge? 

Die Agrarmarkt Austria kontrolliert die erlaubte, zugesetzte Zuckermenge gemäß 

Verordnung BGBl. II Nr. 219/2017. 

Zur Frage 9:  

 Gab es Beanstandungen bezüglich der Qualität? 
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Die Anzahl an Beanstandungen ist aus folgender Tabelle ersichtlich: 

 
Quelle: AMA 

Zur Frage 10:  

 Wie werden die Bestimmungen der Milchhygieneverordnung bezüglich Schulmilch, die 

direkt vom landwirtschaftlichen Betrieb angeliefert wird, kontrolliert? 

Die Beantwortung dieser Frage fällt in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. 

Zu den Fragen 11, 16 und 17:  

 Wie hoch ist der Anteil biologischer Schulmilchprodukte aufgeschlüsselt nach Produkt 

und Bundesland? 

 Wie hoch ist der Bio-Anteil an der Schulmilchaktion? 

 Wann wird es eine 100% Bio-Schulmilchaktion geben? 

 

Der Anteil biologischer Schulmilchprodukte in Prozent je Bundesland gemessen an der in 

ganz Österreich verteilten Menge geht aus den nachstehenden Tabellen hervor. Die 

aufsummierten Prozent je Produkt und Bundesland ergeben den Bioanteil im jeweiligen 

Schuljahr. 

 
Quelle: AMA 

 
Quelle: AMA 
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Quelle: AMA 

Bei dieser Aufstellung handelt es sich um Angaben der liefernden Unternehmen.  

Eine 100% Bio-Schulmilchaktion ist derzeit nicht geplant. 

Zur Frage 12:  

 Gibt es Vorgaben für die Hersteller, welchen Fettgehalt ihre Produkte aufweisen müssen, 

um am Beihilfenprogramm teilnehmen zu können und wer kontrolliert solche Vorgaben? 

Nein. 

Zur Frage 13:  

 Zusätzlich zum EU-Zuschuss gibt es eine nationale Beihilfe: 

Wie hoch ist die Beihilfe in den einzelnen Kategorien Milch und Kakao bzw. 

Fruchtjoghurt? 

Im Schuljahr 2015/2016 wurden 325.504,-- Euro und im Schuljahr 2016/2017 wurden  

132.587,-- Euro an Bundesmitteln ausbezahlt. Seit dem Schuljahr 2017/2018 kann die 

Schulmilchaktion durch EU-Förderung abgedeckt werden.  

Zur Frage 14:  

 Wie hoch sind die Kosten für die Schulmilchaktion aufgelistet nach Bundesland und pro 

Kind? 

Diese Daten werden von der Agrarmarkt Austria nicht erfasst. 

Zur Frage 15:  

 Wird die Schulmilchaktion fortgesetzt?  

Ja. 

 

DIin Maria Patek, MBA 
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